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Gesetz 
vom 14. Dezember 2005 

zum Vertrag zwischen dem Fürstentum 
Liechtenstein und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit 
im Rahmen der schweizerischen 

Informationssysteme für Fingerabdrücke 
und DNA-Profile 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

Art. 1 

Zweck 

Dieses Gesetz dient der Durchführung des Vertrages vom 15. Dezem-
ber 2004 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit im Rahmen der schweizeri-
schen Informationssysteme für Fingerabdrücke und DNA-Profile (Ver-
trag). 

Art. 2 

Begriffsbestimmungen 

Unter folgenden Bezeichnungen, die in der aufgrund des Vertrages an-
wendbaren schweizerischen Bundesgesetzgebung verwendet werden, sind 
zu verstehen: 



2 

a) unter Strafuntersuchungsbehörden, Strafgerichten, richterlichen Be-
hörden oder urteilenden Behörden: die liechtensteinischen Gerichte 
in Strafsachen nach den §§ 12 und 13 Strafprozessordnung; 

b) unter Polizei: die Landespolizei. 

Art. 3 

Zuständige Behörden 

1) Anordnende Behörde im Sinne des Art. 7 Abs. 1 DNA-Profil-Gesetz 
kann in dringenden Fällen auch die Staatsanwaltschaft sein. Eine solche 
Anordnung der Staatsanwaltschaft ist nicht nach Art. 7 Abs. 2 DNA-
Profil-Gesetz anfechtbar. 

2) Strafuntersuchungsbehörde im Sinne des Art. 7 Abs. 2 DNA-Profil-
Gesetzes ist der nach der Geschäftsverteilung des Landgerichtes zustän-
dige Untersuchungsrichter. 

3) Urteilende Behörde nach Art. 7 Abs. 4 DNA-Profil-Gesetz ist der 
Einzelrichter oder der Vorsitzende des Kollegialgerichtes erster Instanz. 

4) Die der anordnenden Behörde nach Art. 14 Abs. 1 und Art. 15 
Abs. 1 DNA-Profil-Gesetz obliegenden Aufgaben nimmt die Landespo-
lizei wahr. 

5) Zuständige richterliche Behörde im Sinne von Art. 17 Abs. 1 DNA-
Profil-Gesetz ist der Einzelrichter oder der Vorsitzende des Kollegialge-
richtes erster Instanz. 

Art. 4 

Mitteilungspflicht der Staatsanwaltschaft und der Strafgerichte 

1) Der Landespolizei sind zu melden: 
a) von der Staatsanwaltschaft: das Eintreten der Voraussetzungen für die 

Löschung von DNA-Profilen in den Fällen nach Art. 16 Abs. 1 Bst. a 
bis d DNA-Profil-Gesetz sowie die Beendigung einer gemeinnützi-
gen Arbeit nach Art. 16 Abs. 1 Bst. f DNA-Profil-Gesetz; 

b) vom zuständigen Einzelrichter oder vom Vorsitzenden des Kollegial-
gerichts erster Instanz: eine rechtskräftige Verurteilung in den Fällen 
nach Art. 16 Abs. 1 Bst. e und f sowie Abs. 4 DNA-Profil-Gesetz, 
soweit in den Fällen des Art. 16 Abs. 1 Bst. f DNA-Profil-Gesetz 
nicht eine Meldepflicht der Staatsanwaltschaft nach Bst. a besteht. 
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2) Die Staatsanwaltschaft und die Strafgerichte haben der Landespolizei 
auf Verlangen weitere für den Vollzug des Vertrages erforderliche Infor-
mationen bekannt zu geben. 

Art. 5 

Meldung von Löschungsereignissen 

1) Die Landespolizei meldet das Eintreten der Voraussetzungen für 
die Löschung von Profilen nach Art. 16 bis 19 DNA-Profil-Gesetz der 
zuständigen schweizerischen Stelle. 

2) In den Fällen des Art. 16 Abs. 1 Bst. e und f sowie Abs. 4 DNA-
Profil-Gesetz hat die Landespolizei vor einer Meldung nach Abs. 1 die 
Zustimmung der für den Vollzug zuständigen Behörde einzuholen. 

Art. 6 

Weitergabe von Daten an Drittstaaten 

1) Die Zustimmung zur Weitergabe von in Liechtenstein erhobenen 
Daten an Drittstaaten nach Art. 7 des Vertrages erteilt die Landespolizei 
im Rahmen und nach Massgabe der Interpol-Zusammenarbeit. 

2) Die Weitergabe von Daten ist mit der Auflage zu verbinden, dass 
diese vom Drittstaat nach Massgabe der in Liechtenstein anwendbaren 
Bestimmungen bei Eintritt eines Löschungsereignisses gelöscht werden. 
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Art. 7 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Vertrag in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


